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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Musikinstrumenten (AVB Musikinstrumente Fassung 1987)

§ 1 Versicherte Gefahren / Räumlicher Geltungsbereich

1. Der Versicherer haftet innerhalb und außerhalb des Wohnsitzes des Versiche-
rungsnehmers für Beschädigung oder Verlust eines versicherten Gegenstandes.

2. Die Versicherung erstreckt sich insbesondere auf Schäden, entstanden
durch: Transport, Transportmittelunfall, Diebstahl, Abhandenkommen, Ver-
untreuung, Unterschlagung, Raub, räuberische Erpressung, Vertauschen,
Liegenlassen, Brand, Blitz, Explosion, Wasser und elementare Ereignisse.

3. Die Versicherung erstreckt sich ununterbrochen auf diejenige Zeit, während
der versicherte Gegenstand sich im Gebrauch, auf dem Transport oder in
zeitweiser Ruhe befindet.

4. Der Versicherungsschutz gilt auch dann, wenn der versicherte Gegenstand
dritten Personen zur Benutzung oder in Gewahrsam übergeben wird; in sol-
chen Fällen dürfen diese dritten Personen jedoch nicht von den ihnen laut
Bürgerlichem Gesetzbuch obliegenden Pflichten befreit werden.

5. Die Versicherung gilt für die im Versicherungsschein angegebenen Länder.

§ 2 Ausgeschlossene Gefahren und Schäden

1. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden und Verluste, welche

a) vorsätzlich oder grobfahrlässig von dem Versicherungsnehmer oder Ver-
sicherten oder deren Beauftragten mit seinem bzw. mit deren Vorwissen
von einer anderen Person herbeigeführt sind;

b) unmittelbar oder mittelbar auf Mängel zurückzuführen sind, die bereits
bei Versicherungsabschluß vorhanden waren;

c) durch Aufruhr, Plünderung, Kriegsereignisse oder Verfügung von hoher
Hand;

d) durch Kernenergie entstehen;

e) von Familienangehörigen durch mut- oder böswillige Beschädigung, Un-
treue oder Diebstahl herbeigeführt werden;

f) durch gewöhnliche Abnutzung, Entwertung oder Wertminderung entste-
hen; letztere kann bei Geigen, Bratschen oder Violoncelli mit einem Han-
delswert von mindestens 10 000 EUR auf Antrag nach Maßgabe der
nachstehend aufgeführten Sonderbedingungen gedeckt werden.

2. Soweit nicht feststellbar, ob eine dieser Ursachen vorliegt, entscheidet die
überwiegende Wahrscheinlichkeit (§ 287 ZPO).

§ 3 Prämie, Beginn der Haftung

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie gegen Aushändigung des
Versicherungsscheines, Folgeprämien bei Beginn jeder Versicherungsperi-
ode zu zahlen. Mit der Prämie sind die aus dem Versicherungsschein oder
der Prämienrechnung ersichtlichen Kosten (öffentliche Abgaben, Ausferti-
gungs- und Hebegebühren, Auslagen) zu entrichten.

2. Die Haftung des Versicherers beginnt mit der Einlösung des Versicherungs-
scheines, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeit-
punkt.

3. Soll der Versicherungsschutz vor Einlösung des Versicherungsscheines be-
ginnen, bedarf es einer schriftlichen Zusage des Versicherers oder dessen
hierzu bevollmächtigten Organe (vorläufige Deckungszusage). Die vorläufi-
ge Deckung tritt rückwirkend außer Kraft, wenn der Versicherungsschein
nicht auf Vorzeigen oder unverzüglich, nachdem er dem Versicherungsneh-
mer zugegangen ist, eingelöst wird.

4. Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten die §§ 38, 39 VVG.
Eine gerichtliche Einziehung rückständiger Folgeprämien darf nur innerhalb
eines Jahres seit Ablauf der nach § 39 VVG gesetzten Zahlungsfrist erfol-
gen.

5. Bei Wegfall des versicherten Interesses finden die Bestimmungen des § 68
VVG Anwendung.

6. Im Falle der Anfechtung des Versicherungsvertrages oder seiner Aufhebung
wegen Verletzung einer Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung gebührt
dem Versicherer die Prämie bis zum Schluß lediglich der Versicherungspe-
riode, in der er von dem Anfechtungs- oder Aufhebungsgrund Kennntis er-
langt hat. Wird die Kündigung erst in der folgenden Versicherungsperiode
wirksam, so gebührt ihm die Prämie bis zur Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses.

7. Tritt der Versicherer nach § 38 Abs. 1 VVG zurück, so kann er nur eine an-
gemessene Geschäftsgebühr verlangen. Kündigt nach dem Eintritt eines
Schadens der Versicherer (§ 13), so hat er die Prämie, die auf die nach Ab-
zug der Entschädigung verbleibende Versicherungssumme entfällt, nach
Verhältnis der noch nicht abgelaufenen Versicherungszeit zurückzuzahlen.

8. War die Prämie für mehrere Jahre vorausgezahlt, so wird der Betrag einbe-
halten, den der Versicherer bei Abschluß der Versicherung für die abgelau-
fene Zeit berechnet haben würde; der Mehrbetrag wird zurückerstattet.

§ 4 Veränderung der Gefahr

1. Fällt das versicherte Interesse für einen Teil der versicherten Gegenstän-
de weg, so hat der Versicherungsnehmer dies sofort schriftlich dem Versi-
cherer anzuzeigen. Der Versicherungsnehmer ist in diesem Falle berech-
tigt, die Herabsetzung der Versicherungssumme und Prämie nach Maßga-
be des § 51 VVG zu verlangen.

2. Wird der versicherte Gegenstand veräußert, so tritt an Stelle des Veräußer-
ers der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Ver-
sicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichen ein. Die Ver-
äußerung ist dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen, anderen-
falls wird der Versicherer auf Grund gesetzlicher Vorschriften von der Ent-
schädigungspflicht frei.

§ 5 Ersatzwert, Unterversicherung

1. Die Versicherung darf zu keiner Bereicherung führen. Für die Höchstgrenze
der Entschädigung gilt § 55 VVG. Der gemeine Wert des versicherten Ge-
genstandes am Tage des Schadens ist der Versicherungswert. Ein persönli-
cher Liebhaberwert (Affektionswert) darf bei Ermittlung des Ersatzwertes
nicht berücksichtigt werden. 

2. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Ersatzwert (Unterversiche-
rung), so wird nur derjenige Teil des Schadens ersetzt, der sich zum ganzen
Schaden verhält wie die Versicherungssumme zum Ersatzwert.

3. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Schaden-
falle zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durf-
te, hat der Versicherer zu ersetzen. Der Ersatz der Aufwendungen und die
Entschädigung dürfen zusammen die Versicherungssumme nicht überstei-
gen, soweit die Aufwendungen nicht auf ausdrückliche Veranlassung des
Versicherers erfolgt sind. Bei einer Unterversicherung sind die Aufwendun-
gen nur in demselben Verhältnis zu ersetzen wie der Schaden.

§ 6 Pflichten des Versicherungsnehmers im allgemeinen

1. Der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragte haben alle gesetzlichen,
behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten, insbe-
sondere dafür Sorge zu tragen, daß die versicherten Instrumente der Emp-
findlichkeit entsprechend sorgfältig behandelt und aufbewahrt werden. So-
weit die Instrumente sich nicht im Gebrauch befinden, sind sie möglichst in
ihren dafür bestimmten Behältern zu verwahren.

2.

a) Bei Beförderung und Versand innerhalb und außerhalb des Wohnsitzes
ist dafür Sorge zu tragen, daß der versicherte Gegenstand in verschlos-
senen, zum Transport solcher Instrumente bestimmten Behältnissen ver-
packt zur Beförderung oder Absendung kommt.

b) Bei Versand durch die Post können Gegenstände bis zum Wert von 1 500 EUR
als gewöhnliches Paket aufgeliefert werden, während solche von höherem
Wert mit 10 % des Wertes - doch in keinem Fall mit mehr als 2 500 EUR
oder Gegenwert in Fremdwährung - bei der Post zu deklarieren sind.

c) Bei Versand mit der Eisenbahn hat die Auflieferung als Expreßgut zu er-
folgen.

d) Bei Versand mittels Flugzeug sind die postalischen Vorschriften bzw. die
Beförderungbedingungen der betreffenden Luftverkehrsgesellschaft zu
befolgen.

e) Bei Beförderung durch Kraftwagen ist das versicherte Instrument derart
zu verstauen, zu befestigen und zu bedecken, daß es nicht ohne
Schwierigkeiten abhandenkommen, entwendet oder beschädigt bzw.
zerstört werden sowie nicht durch Herumschleudern, Herunterfallen, Wit-
terungseinwirkungen (Nässe und/oder Hitze usw.) oder fallende andere
Gegenstände Schaden erleiden kann.

f) Die Beförderung durch einen Dienstmann, ein öffentliches Beförde-
rungsinstitut oder durch besonders vertrauenswürdige Personen hat
nach Möglichkeit ohne jegliche Unterbrechung und auf dem kürzesten
Wege zu geschehen.

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung

Ist dieVersicherung zugunsten Dritter abgeschlossen, so finden die für den Ver-
sicherungsnehmer geltenden Bestimmungen von § 5 Nr. 3, § 8 und § 11 auf den
Versicherten entsprechende Anwendung, § 79 VVG bleibt unberührt.

§ 8 Pflichten des Versicherungsnehmers im Schadenfall

1. Der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragte sind verpflichtet, jeden
Schadenfall unverzüglich dem Versicherer oder dessen bevollmächtigten
Organen anzuzeigen und deren Anordnungen Folge zu leisten.

2. Die Versicherung selbst begründet keinen Beweis für das Vorhandensein
und den Wert der versicherten Sache zur Zeit des Versicherungsfalles; die



Versicherungssumme bildet lediglich die Grenze der Ersatzpflicht des Versi-
cherers. Der Versicherungsnehmer hat daher den Beweis zu führen, daß die
Umstände eingetreten sind, welche die Ersatzpflicht bedingen, und daß die
Gegenstände, für welche er Entschädigung beansprucht, den versicherten
Wert vor dem Schadenfall hatten, soweit nicht bei Antragstellung hierüber
Nachweise vorgelegt und diese von dem Versicherer ausdrücklich anerkannt
wurden.

3. Bei Diebstahl, Abhandenkommen, Raub, räuberischer Erpressung und
Brandschaden hat der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragte An-
zeige bei der zuständigen Polizeidienststelle (bei Bahn- und Schiffsreisen
oder Flugzeugfahrten beim Stationsvorstand, Schiffskapitän usw.) zu erstat-
ten.

4. Der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragte haben für die Rettung
des versicherten Gegenstandes aus einer drohenden oder entstandenen
Gefahr bzw. bei Diebstahl oder Abhandenkommen für Wiedererlangung des
versicherten Gegenstandes zu sorgen (siehe auch § 5 Nr. 3). Wenn ein Drit-
ter für den Schaden verantwortlich gemacht werden kann, so hat der Versi-
cherungsnehmer den Rückgriff gegen diesen sicherzustellen unter Beach-
tung der für die Eisenbahn, Post, Schiffahrtsunternehmen, Spediteure usw.
geltenden Vorschriften.

5. Auf Verlangen des Versicherers hat der Versicherungsnehmer nach Zahlung
der Entschädigung etwaige Regreßansprüche gegen Dritte schriftlich abzu-
treten und die Belege und Beweismittel ohne Verzug, gegebenenfalls gegen
Erstattung der Kosten zur Verfügung zu stellen.

6. Der Versicherer verzichtet auf die Einrede, daß der Versicherungsnehmer
die Einschränkung der Haftung des Spediteurs, Frachtführers, Reeders oder
dergleichen ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt und dadurch seine
Ansprüche gegen den Versicherer ganz oder teilweise verwirkt habe.

7. Wenn der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragte sich bei den Ver-
handlungen über Ermittlung der Entschädigung einer arglistigen Täuschung
schuldig machen, so ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenü-
ber von jeder Entschädigungspflicht aus diesem Schadenfall frei.

8. Zahlt der Versicherer eine Entschädigung wegen Totalschaden des versi-
cherten Instrumentes, so verfällt dieses dem Versicherer unbeschadet der
Bestimmung des § 67 VVG. Wird ein gestohlener oder abhandengekomme-
ner Gegenstand, für den der Versicherer Schadenersatz geleistet und das
Eigentumsrecht erworben hat, wieder zur Stelle und freien Verfügung des
Versicherers gebracht, so kann er vom Versicherungsnehmer binnen einer
vom Tage der Wiedererlangung gerechneten Frist von einem Monat durch
Rückvergütung des bezahlten Betrages zurückerworben werden. In einem
solchen Falle übernimmt der Versicherer jedoch keinerlei Gewähr bezüglich
des Zustandes, der Verwahrung und der Beförderung des Instrumentes und
die Zurückerwerbung ist unwiderruflich.

9. Sofern der Versicherungsnehmer - auch nach erfolgter Schadenzahlung - ir-
gendwelche Nachrichten über den Verbleib der gestohlenen oder abhan-
dengekommenen Gegenstände erhält, ist er verpflichtet, dem Versicherer
und der Polizeibehörde hiervon sofort Kenntnis zu geben und alles zu tun,
was zur Wiedererlangung und Sicherstellung des Gegenstandes notwendig
ist.

§ 9 Verletzung von Obliegenheiten

1. Verletzt der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragter eine Obliegen-
heit gemäß § 6, so kann der Versicherer gemäß § 6 VVG zur Kündigung be-
rechtigt oder auch leistungsfrei sein.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragter eine Obliegen-
heit gemäß § 8, so kann der Versicherer gemäß §§ 6 Abs. 3, 62 Abs. 2 VVG
leistungsfrei sein.

Wurden bestimmte abhandengekommene Sachen der Polizeidienststelle
nicht angezeigt, so kann die Entschädigung nur für diese Sachen verweigert
werden.

3. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluß weder auf die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang
der Entschädigung, so entfällt die Leistungsfreiheit gemäß Nr 2, wenn die
Verletzung nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu
beeinträchtigen und wenn außerdem den Versicherungsnehmer kein erheb-
liches Verschulden trifft.

§ 10 Schadenermittlung

1. Bei eingetretenem Schaden ersetzt der Versicherer gemäß § 8 Nr. 2 bei To-
talverlust den Versicherungswert ohne Abzug und im Falle einer reparatur-
fähigen Beschädigung, soweit der Versicherer oder dessen bevollmächtigte
Organe keinen erstrangigen Spezialreparateur bestimmen, die Reparaturko-
sten und etwaige Versandkosten nach Vorlage der Originalrechnung oder
beglaubigter Abschrift, vorausgesetzt, daß vorher ein Kostenvoranschlag
eingereicht und die Höhe der Reparaturkosten von dem Versicherer oder
dessen bevollmächtigten Organen anerkannt wurden.

2. Für die Kosten von Verbesserungen, Veränderungen oder Gesamtauffri-
schungen des versicherten Gegenstandes sowie für Vermögensnachteile
durch Benutzungsausfall kommt der Versicherer nicht auf.

3. Bei Schadenfällen, die sich außerhalb Europas ereignen, soll tunlichst die
Wiederherstellung des versicherten Gegenstandes in dem Lande erfolgen,
in dem sich der Schaden ereignet hat, vorbehaltlich der Beachtung devisen-
rechtlicher Vorschriften. Besteht der Versicherungsnehmer darauf, daß der
Gegenstand an die Ursprungsfirma oder an eine Reparaturstelle in einem
der Länder Europas überführt wird, so trägt der Versicherer die dadurch ent-
stehenden Transportkosten nur, wenn er vorher seine Genehmigung erteilt
hat. Die weitere Behandlung des Versicherungsfalles tritt nach dem Zeit-
punkt ein, wo der betreffende Gegenstand an die Ursprungsfirma abgeliefert
worden ist. In solchen Fällen ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, die
mit der Reparatur beauftragte Stelle zu veranlassen, dem Versicherer
zunächst einen genauen Bericht über den festgesetzten Schaden und einen
Kostenvoranschlag für dessen Behebung einzureichen.

§ 11 Schadenzahlung

1. Die Entschädigung wird spätestens zwei Wochen nach ihrer endgültigen
Feststellung durch den Versicherer gezahlt, jedoch kann einen Monat nach
Anzeige des Schadens als Teilzahlung der Betrag verlangt werden, der nach
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 Prozent unter dem
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen, mindestens jedoch
mit 4 Prozent und höchstens mit 6 Prozent pro Jahr.

Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monats
seit Anzeige des Schadens gezahlt wird. Zinsen werden erst fällig, wenn die
Entschädigung fällig ist.

3. Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung und der Beginn der-
Verzinsung verschieben sich um den Zeitraum, um den die Feststellung der
Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde oder der Höhe nach durch
Verschulden des Versicherungsnehmers verzögert wurde.

4. Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzuschieben:

a) wenn Zweifel über die Berechtigung des Versicherungsnehmers zum
Zahlungsempfang bestehen, bis zur Beibringung der erforderlichen
Nachweisung;

b) wenn eine polizeiliche oder strafrechtliche Untersuchung aus Anlaß des
Schadens gegen den Versicherungsnehmer eingeleitet ist, bis zur Erle-
digung dieser Untersuchung.

5. Die Rechte aus dieser Versicherung können ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Versicherers seitens des Versicherungsnehmers weder übertra-
gen noch verpfändet werden.

§ 12 Verjährung

Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von sechs, bei
Schaden im Ausland zwölf Monaten gerichtlich geltend gemacht wird, nachdem
der Versicherer ihn unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der Versicherer von der Entschädi-
gungspflicht frei. 

§ 13 Kündigung im Schadenfall

Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien den Versiche-
rungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muß spä-
testens einen Monat nach dem Abschluß der Verhandlungen über die Entschä-
digung zugehen. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat ein-
zuhalten. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, daß seine
Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spä-
testens zum Schluß der laufenden Versicherungsperiode.

§ 14 Stillschweigende Verlängerung des Versicherungsvertrages

Bei Versicherungen von ein- oder mehrjähriger Dauer verlängert sich das Versi-
cherungsverhältnis in Ermangelung einer anderen Vereinbarung stillschweigend
mit dem Ablauf der Vertragszeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn
es nicht drei Monate vor jedesmaligem Ablauf von einem der beiden Teile schrift-
lich gekündigt wird.

§ 15 Anzeigen und Willenserklärungen

Sämtliche Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Schriftform. 

§ 16 Schlußbestimmung

1. Soweit nicht in den vorstehenden Bedingungen etwas anderes bestimmt ist,
finden die Vorschriften des Gesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG)
Anwendung.

2. Ein Auszug aus dem WG ist dem Bedingungstext beigefügt. 

Nachtzeitklausel 

Befinden sich die versicherten Sachen in einem Fahrzeug, das im Freien, in
Parkhäusern oder in unbewachten und unverschlossenen Garagen oder sonsti-
gen Abstellräumen abgestellt ist, so besteht Versicherungsschutz gegen Schä-
den durch Diebstahl oder Abhandenkommen nur, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, daß der Schaden nicht zwischen 22 und 6 Uhr eingetreten ist
oder das Fahrzeug während dieser Zeit ständig beaufsichtigt war. § 9 AVB Mu-
sikinstrumente findet Anwendung. 

Zusatzbedingung zu den AVB Musikinstrumente bei Mitversicherung elek-
trischer oder elektronischer Geräte

Bei Mitversicherung von elektrischen oder elektronischen Übertragungs-, Ver-
stärker-, Zusatz- oder sonstigen Geräten - alles einschließlich Zubehör, wie
Lautsprecher, Mikrophone, Kabel usw. wird für diese Gegenstände folgendes
vereinbart:

Innere Schäden und Defekte (z. B. Nichtfunktionieren, Kurzschluß usw.),
Röhren- und Fadenbruch sind nicht versichert, es sei denn, daß diese Schäden
verursacht worden sind durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Leitungswasser,
Sturm, höhere Gewalt, Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpres-
sung oder Unfall, d. h. durch ein unmittelbar von außen her plötzlich mit me-
chanischer Gewalt einwirkendes Ereignis.

Brand- oder Explosionsschäden, die Folgeschäden von inneren Schäden, De-
fekten, Röhren- oder Fadenbruch sind, werden jedoch ersetzt.

Sonder-Bedingungen für den Einschluß der laut § 2 Nr 1. f) der Allgemei-
nen Bedingungen für die Versicherung von Musikinstrumenten ausge-
schlossenen Schäden durch Wertminderung (Gilt nur, falls besonders ver-
einbart)

Der Versicherer haftet bei hochwertigen Meistergeigen, Meisterbratschen und
Meistervioloncelli für eine an den versicherten Instrumenten nachweisbar ein-
getretene Wertminderung, sofern diese eine direkte Folge eines nicht gänzlich
behebbaren, nach den Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Mu-
sikinstrumenten versicherten Schadenfalles ist. Die Bestimmungen des § 5 der
vorerwähnten Allgemeinen Bedingungen finden unverändert Anwendung.
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Obliegenheiten
§ 6 VVG
(1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem

Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist,
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die
vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine
unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, daß die Verletzung
als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb
eines Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit
nicht berufen. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum
Zwecke der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Gefahr-
erhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der
Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die
Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den
Umfang der ihm obliegenden Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, daß eine Obliegenheit
verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungstalls dem Versicherer
gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeitt beruht.
Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit
verpflichtet, als die Verletzung Einfluß weder auf die Feststellung des
Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Ob-
liegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

Fälligkeit der Geldleistungen des Versicherers
§ 11 VVG
(1) Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendigung der zur Feststellung

des Versicherungsfalls und des Umfangs der Leistung des Versicherers
nötigen Erhebungen fällig.

(2) Sind diese Erhebungen bis zum Ablaufe eines Monats seit der Anzeige des
Versicherungsfalls nicht beendet, so kann der Versicherungsnehmer in
Anrechnung auf die Gesamtforderung Abschlagszahlungen in Höhe des
Betrages verlangen, den der Versicherer nach Lage der Sache mindestens
zu zahlen hat.

Anzeige von Gefahrumständen bei Vertragsschluß
§ 16  VVG
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrages alle ihm

bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind,
dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die
geeignet sind, auf den Entschluß des Versicherers, den Vertrag überhaupt
oder zu dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Einfluß auszuüben.
Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich
gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes
unterblieben, so kann der Versicherer von dem Vertrage zurücktreten. Das
gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb
unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des
Umstandes arglistig entzogen hat.

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht
angezeigten Umstand kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des
Versicherungsnehmers unterblieben ist.

§ 17 VVG 
(1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über

einen erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer

bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers unrichtig gemacht worden ist.

§ 18 VVG 
Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an Hand schriftlicher, von
dem Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen
unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht ausdrücklich
gefragt worden ist, nur im Fall arglistiger Verschweigung zurücktreten.
§ 19 VVG 
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne
Vertretungsvollmacht geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Ver-
sicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch die
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. Der
Versicherungsnehmer kann sich darauf, daß die Anzeige eines erheblichen
Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur
berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last
fällt.
§ 20 VVG 
(1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt

mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer.
Im Falle des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung der
Prämie ein anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die
empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von der
Zeit des Empfangs an zu verzinsen.

§ 21 VVG 
Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so
bleibt seine Verpflichtung zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand,
in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluß auf den Eintritt
des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers
gehabt hat.
Gefahrerhöhung
§ 23 VVG 
(1) Nach dem Abschluß des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht ohne

Einwilligung des Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, daß durch eine von ihm
ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete
Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich
Anzeige zu machen.

§ 24 VVG 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann

der Versicherer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Ver-

schulden des Versicherungsnehmers, so braucht dieser die Kündigung erst
mit dem Ablauf eines Monats gegen sich gelten zu lassen.

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der
Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat.

§ 25 VVG 
(1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1

von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der
Erhöhung der Gefahr eintritt.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung
nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der
Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur
Leistung frei, wenn die in § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht
unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen
Monat nach dem Zeitpunkt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugehen müssen, eintritt, es sei denn, daß ihm in diesem Zeitpunkt die
Erhöhung der Gefahr bekannt war.

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen,
wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt
ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluß auf den Eintritt des
Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers
gehabt hat.

§ 26 VVG 
Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn der
Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des
Versicherers oder durch ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet, oder
durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlaßt wird.
§ 27 VVG 
(1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr

unabhängig von dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen.
Die Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden Anwendung.

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 28 VVG 
(1) Wird die in § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht,

so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung
der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte
zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen
und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr
keinen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang
der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 29 VVG
Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine
Gefahrerhöhung kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den
Umständen als vereinbart anzusehen ist, daß das Versicherungsverhältnis
durch die Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll. 
§ 29 a VVG 
Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung auf eine in der Zeit
zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrags eingetretene
Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrags nicht
bekannt war.
§ 30 VVG 
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den

Vorschriften dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in
Ansehung eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich
die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des
Rücktritts oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn
anzunehmen ist, daß für diesen allein der Versicherer den Vertrag unter den
gleichen Bestimmungen nicht geschlossen haben würde.

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts oder der Kündigung in
Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist
der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in
Ansehung des übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung kann nicht für
einen späteren Zeitpunkt als den Schluß der Versicherungsperiode
geschehen, in welcher der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung
wirksam wird.

(3) Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf
welche sich die Versicherung bezieht, die Voraussetzungen vor, unter
denen der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die
Gefahrerhöhung von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die
Befreiung die Vorschrift des Abs. 1 entsprechende Anwendung.

Prämie
§ 38 VVG 
(1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der

Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht
innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend
gemacht wird.

(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht
gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 39 VVG 
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer

dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist
von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine
Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen
anzugeben, die nach den Absätzen 2, 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden
sind. Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt,
ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der
Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder
der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann bereits bei
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der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, daß sie mit
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem
Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzuge ist; hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der
Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach dem
Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versiche-
rungsfall bereits eingetreten ist.

(4) Soweit die in den Absätzen 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen,
daß Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn die
Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt.

§ 40 VVG 
(1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer Obliegenheit

oder wegen Gefahrerhöhung auf Grund der Vorschriften des zweiten Titels
durch Kündigung oder Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungs-
vertrag durch den Versicherer angefochten, so gebührt dem Versicherer
gleichwohl die Prämie bis zum Schluß der Versicherungsperiode, in der er
von der Verletzung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder von dem
Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst in der
folgenden Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die Prämie bis
zur Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der
Prämie nach § 39 gekündigt, so gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur
Beendigung der laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Versicherer nach
§ 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen. Ist mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in den Versiche-
rungsbedingungen ein bestimmter Betrag für die Geschäftsgebühr fest-
gesetzt, so gilt dieser als angemessen.

(3) Endigt das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird es vom Versicherer
aufgrund einer Vereinbarung nach § 14 gekündigt, so kann der
Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des
Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der
für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

Überversicherung
§ 51 VVG 
(1) Ergibt sich, daß die Versicherungssumme den Wert des versicherten

Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, so kann sowohl der
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, daß zur Be-
seitigung der Überversicherung die Versicherungssumme, unter verhältnis-
mäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung, herabgesetzt wird.

(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche
Maßnahme aus Anlaß eines Krieges verursacht oder ist sie die unvermeid-
liche Folge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das Verlangen
nach Abs. 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung ab stellen.

(3) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der
Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen,
so ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der
Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis
zum Schluß der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis
erlangt.

Unterversicherung
§ 56 VVG 
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des
Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so haftet der Versicherer
für den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu diesem
Wert.

Doppelversicherung
§ 59 VVG 
(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern

versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den
Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der
Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der
anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppel-
versicherung), so sind die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner
verpflichtet, daß dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den
Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt, der Ver-
sicherungsnehmer aber im ganzen nicht mehr als den Betrag des
Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe
der Beträge verpflichtet, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer
gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungen aus-
ländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den das
ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch
auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn
maßgebenden Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht
genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem
Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von
der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluß der Versiche-
rungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 60 VVG 
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die

Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der
Doppelversicherung geschlossen, so kann er verlangen, daß der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, daß
nach Abschluß der mehreren Versicherungen der Versicherungswert
gesunken ist. Sind jedoch in diesem Falle die mehreren Versicherungen
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, so
kann der Versicherungsnehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung der
Versicherungssummen und Prämien verlangen.

(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der
Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die
Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der
Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er
von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat.

Rettungspflicht
§ 62 VVG 
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des Versiche-

rungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers zu
befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen
einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von ihnen
entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer
nach eigenem pflichtmäßigen Ermessen zu handeln.

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit
verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der
Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.

Übergang von Ersatzansprüchen
§ 67 VVG 
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens

gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über,
soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht
werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten
oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der
Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch
oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist
der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

Interessenmangel
§ 68 VVG 
(1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung nicht

oder gelangt, falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder
sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur
Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur
Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene
Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so
gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die
Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem
der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch
ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlaß eines
Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge
eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher
der Dauer der Gefahrtragung entspricht.

(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetreten
ist, so gebührt dem Versicherer die Prämie für die laufende Versiche-
rungsperiode.

Veräußerung der versicherten Sache
§ 69 VVG 
(1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so

tritt an Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer
seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamt-
schuldner.

(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis
gegen ihn begründeten Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich
selbst gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften
der §§ 406 bis 408 des Bürgerlichen Gesetzbuches finden entsprechende
Anwendung.

§ 70 VVG 
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats
von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis
erlangt.

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die
Kündigung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluß der
laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird;
hatte der Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das
Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an
bestehen, in welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis erlangt.

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekündigt,
so hat der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht
über die zur Zeit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses laufende
Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie
findet in diesen Fällen nicht statt.

§ 71 VVG 
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die

Anzeige weder von dem Erwerber noch von dem Veräußerer unverzüglich
gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei,
wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm
die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige
hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen
und eine Kündigung nicht erfolgt ist.

Gleichstellung des Versicherten mit dem Versicherungsnehmer
§ 79 VVG 
(1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und das

Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt
bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das
Verhalten des Versicherten in Betracht.

(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag
ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Benach-
richtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war.

(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
geschlossen und bei der Schließung den Mangel des Auftrags dem
Versicherer nicht angezeigt, so braucht dieser den Einwand, daß der Ver-
trag ohne Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten
zu lassen.
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